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1.  Zuwendungszweck 
 
Zur Unterstützung einer wettbewerbsfähigen, nachhaltigen, besonders umwelt- und klimaschonenden, 
besonders tiergerechten und multifunktionalen Landwirtschaft können investive Vorhaben in 
landwirtschaftlichen Unternehmen gefördert werden, die zur

–  Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen,
 
–  Rationalisierung und Senkung der Produktionskosten oder

 
–  Erhöhung der betrieblichen Wertschöpfung beitragen,

 
unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung des Verbraucher-, Tier-, Umwelt- und Klimaschutzes.


